
Sa'bzung des Vereins

Präambel

1992 wurde die Agenda 21, die mit ihren 40 Kapiteln alle
wesentlichen Politikbereiche einer umweltverträglichen,
nachhaltigen Entwicklung anspricht, von über 170 Staaten als
Aktionsprogramm mit konkreten Handlungsaufträgen für das 21.
Jahrhundert verabschiedet.

In Kapitel 28 der Agenda 21 wird die Teilnahme und Mitarbeit der
Kommunalverwaltungen hervorgehoben. Die Städte, Gemeinden und
andere kommunale Einrichtungen werden aufgefordert, einen Dialog
und die Konsultation mit ihren Bürgerinnen und Bürgern
aufzunehmen und eine Lokale Agenda 21 zu erarbeiten.

Seit 1995 engagieren sich in Krefeld Frauen und Männer für die
Umsetzung des Zieles, eine ökologisch verträgliche,
wirtschaftlich leistungsfähige und sozial gerechte Entwicklung
voranzutreiben. Das von der Stadt Krefeld eingerichtete Agenda-
21 Büro wurde über den 31. August 2002 aus Kostengründen nicht
fortgeführt. Im September 2002 wurde der Verein ZUFO 21 Krefeld
mit dem Zweck gegründet, den Agenda-Prozess zu stärken und durch
eine breite Bürgerbeteiligung zu beleben. Für die Umsetzung und
Verwirklichung der Ziele gibt sich der Verein die nachfolgende
Satzung:

§ 1 Name

1. Der Förderverein trägt den Namen "Zukunftsforum Krefeld

Lokale Agenda 21" {ZUFO 21) . Mit der Eintragung ins Ver
einsregister trägt er den Zusatz "e.V.".

2. Sitz des Vereins ist Krefeld,

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein
nützige Zwecke im Sinne der Bestimmung des 3. Abschnittes
der Abgabenverordnung (§§ 51 ff.) in der jeweils gültigen
Fassung.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes (§ 52
Abs. 2 Nr. 8 AG).

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und
Forschungsvorhaben sowie die Förderung und .Strukturierung.
einer nachhaltigen Entwicklung Krefelds. Diese Aufgabe um-
fasst die Bereiche "Ökologie", "Ökonomie",. "Soziale Fragen",












